
 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 

I. Geltung unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen  

1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten aus-

schließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öf-

fentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im 

Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.  

2. Verträge unterliegen dem deutschen Recht unter Ausschluss des 

UN-Kaufrechts (CISG, Wiener Übereinkommen über Verträge über 

den internationalen Warenkauf) gemäß Art. 6 CISG. 

3. Mit der Aufgabe der Bestellung an uns werden unsere Verkaufs- und 

Lieferbedingungen unter Ausschluss anderslautender Allgemeiner 

Geschäftsbedingungen anerkannt, ohne dass es einer ausdrücklichen 

Zustimmung bedürfte. Die Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten 

für sämtliche zukünftigen Kaufverträge.  

4. Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen einer schriftlichen 

Vereinbarung.  

5. Etwaige anderslautende Bedingungen des Kunden gelten, auch wenn 

sie in der Bestellung genannt sein sollten, dann, wenn wir ihnen vor-

her ausdrücklich zugestimmt haben.  

II. Vertragsschluss / Preise  

1. Die Kaufverträge zwischen uns und den Kunden kommen entweder 

durch unsere schriftliche Bestätigung einer Bestellung oder durch die 

Absendung der Ware zustande.  

2. Die in unseren Preislisten genannten Preise sind freibleibend und 

verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwert-

steuer. Die Berechnung erfolgt zu den am Tag der Lieferung gültigen 

Preisen. Das Gleiche gilt für die Gewährung von Rabatten und ggf. 

gültigen Sonderkonditionen.  

3. Wir sind berechtigt, etwaige von unseren vorgegebenen Versandein-

heiten abweichende Bestellmengen entsprechend unserer Versand-

einheiten abzuändern.  

III. Lieferung  

1. Sofern wir nicht schriftlich Lieferzeiten zugesagt haben, können wir 

bestimmte Lieferzeiten nicht anerkennen, auch wenn sie in einer Be-

stellung genannt sein sollten.  

2. Änderungen der derzeitigen Besitz- und Beteiligungsverhältnisse der 

von uns belieferten Kunden berechtigen uns zu einer Überprüfung der 

Lieferzusage.  

3. Unvorhergesehene und von uns nicht zu vertretende Lieferhindernis-

se wie höhere Gewalt, Betriebsstörungen, Arbeitsausfälle entweder 

bei uns, unseren Lieferanten oder den Transportunternehmen be-

rechtigen uns zum vollständigen oder teilweisen Rücktritt vom Ver-

trag. Teil- und Nachlieferungen behalten wir uns vor.  

4. Schadensersatzansprüche gegen uns wegen verspäteter oder Nicht-

lieferung können nur in den Fällen von Vorsatz und grober Fahrläs-

sigkeit gegen uns geltend gemacht werden.  

IV. Klinikpackungen  

1. Klinikpackungen liefern wir nicht an den pharmazeutischen Großhan-

del, sondern ausschließlich an Krankenhaus- und krankenhausversor-

gende Apotheken, die uns gegenüber den Nachweis der Erfüllung der 

Voraussetzungen des § 14 Apothekengesetz erbracht haben.  

2. Die an Krankenhausapotheken gelieferten Präparate dürfen nur an 

die einzelnen Stationen und andere Teileinheiten zur Versorgung von 

Personen abgegeben werden, die in das Krankenhaus stationär oder 

teilstationär aufgenommen worden sind, sowie an Personen die im 

Krankenhaus beschäftigt sind. Die Präparate dürfen weder an andere 

Apotheken, noch an Groß-, Zwischen- oder Einzelhändler weiterver-

äußert werden.  

3. Die an krankenhausversorgende Apotheken gelieferten Präparate 

dürfen nur im Rahmen der Versorgungsverträge an Krankenhäuser 

abgegeben werden, wobei die Abgabe nur in der Original bzw. Klinik-

verpackung erfolgen darf. Die Präparate dürfen weder an andere 

Apotheken noch an Groß-, Zwischen- oder Einzelhändler weiterver-

äußert werden.  

V. Warenabgabe  

Die in unserer Preisliste aufgeführten Präparate dürfen nur in der unver-

änderten Originalpackung und nicht in Teilmengen angeboten, verkauft 

oder abgegeben werden. Der Einzelverkauf von Teilen einer Anstalts-, 

Bündel- oder Klinikpackung ist nicht zulässig.  

 

VI. Höhere Gewalt  

Unvorhergesehene Betriebsstörungen, Lieferfristüberschreitungen oder 

Ausfälle von Vorlieferanten (einschließlich interner Lieferanten unseres 

Konzerns), Energie- oder Rohstoffmangel, Verkehrsstörungen sowie Streiks, 

Aussperrungen, behördliche Verfügungen, Embargos und andere Fälle 

höherer Gewalt befreien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer 

Wirkung die davon betroffene Partei von der Verpflichtung zur Lieferung 

bzw. Abnahme. Wird hierdurch die Lieferung bzw. Abnahme um mehr als 1 

Monat verzögert, so ist jede der Parteien unter Ausschluss aller weiteren 

Ansprüche berechtigt, hinsichtlich der von der Liefer- bzw. Abnahmestö-

rung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten.  

 

VII. Fälligkeit / Gegenansprüche  

1. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 40 Kalendertagen ab Rech-

nungsdatum ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig, sofern sich der 

Kunde nicht im Zahlungsverzug befindet. In diesem Falle sind sämtli-

che Rechnungen zur sofortigen Zahlung fällig.  

2. Bei nicht fristgerechter Zahlung ist der Käufer verpflichtet, die Forde-

rungen vom Tag der Fälligkeit an mit mindestens 3Prozentpunkten 

über dem Basiszinssatz gemäß Diskontsatz-Überleitungsgesetz (DÜG) 

zu verzinsen.  

3. Wir behalten uns vor, bei Zahlungsverzögerung die Ausführung wei-

terer Aufträge zurückzustellen oder nur noch gegen Kasse oder 

Nachnahme zu liefern.  

4. Aufrechnungen gegen unsere Kaufpreisforderungen sind möglich, falls 

die Gegenforderung von uns nicht bestritten wird oder falls die Ge-

genforderung rechtskräftig festgestellt ist. Das Gleiche gilt für die 

Ausübung etwaiger Zurückbehaltungsrechte.  

5. Etwaige Beanstandungen berechtigen den Kunden nicht, die Zahlung 

zu verweigern.  

VIII. Zahlungskonditionen  

Soweit keine besondere Vereinbarung besteht, sind unsere Rechnungen 

innerhalb von 40 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Kür-

zungen für Bankspesen, Porto etc. werden nicht anerkannt. Wechsel wer-

den nicht akzeptiert. Refinanzierungskosten sowie Bankspesen gehen zu 

Lasten des Käufers. Bei Zahlung durch Scheck haftet der Käufer für einen 

etwaigen Scheckverlust auf dem Übermittlungsweg.  



 

IX. Verpackungskosten / Versand / Versandgefahr  

Die Ware wird auf Gefahr des Käufers befördert. Für Bruch, Frost- und 

Hitzeschäden und daraus entstehende Folgen haften wir nicht.  

1. Die Verpackungskosten tragen wir. Lediglich die Kosten für Sonder-

verpackungen sind vom Kunden zu tragen.  

2. Wir versichern alle ausgehenden Sendungen auf unsere Kosten gegen 

Transportschäden.  

X. Sonstige Verpackungen  

Kisten, Versandkartons und sonstige Einwegverpackungen werden nicht 

zurückgenommen. 

 

XI. Beanstandungen  

1. Der Käufer hat zu prüfen, ob die gelieferte Ware von der vertraglich 

vereinbarten Beschaffenheit und für den vorgesehenen Einsatzzweck 

geeignet ist. Wird diese Prüfung unterlassen, nicht in dem gebotenen 

Umfang durchgeführt oder werden erkennbare Mängel, nicht unver-

züglich, spätestens jedoch innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Wa-

re, angezeigt, so gilt die Ware hinsichtlich solcher Mängel als geneh-

migt.  

2. Minder- oder Falschlieferungen sind uns schriftlich innerhalb von 7 

Werktagen nach Eintreffen der Lieferung zu melden.  

3. Sonstige nicht erkennbare Mängel sind uns unverzüglich nach der 

Entdeckung schriftlich bekanntzugeben.  

4. Mängelrügen haben unter Angabe der Lieferscheinnummer und der 

Nummer des Paketes zu erfolgen, in welchem der offene oder ver-

deckte Transportschaden aufgetreten ist. Bei sämtlichen Beanstan-

dungen muss uns nach vorheriger Rücksprache mit uns die bean-

standete Ware in der jeweiligen Originalverpackung innerhalb einer 

Woche nach der Beanstandung übermittelt werden, damit uns bzw. 

dem Spediteur eine Überprüfung ermöglicht wird.  

5. Bei rechtzeitiger und als begründet anerkannter Beanstandung erfolgt 

nach Vereinbarung mit dem Kunden entweder eine Ersatzlieferung 

oder eine Gutschrift, wobei uns jeweils die bemängelte Ware zurück-

gegeben wird.  

XII. Rücknahme / Umtausch  

1. Festverkaufte Ware können wir weder zur Gutschrift zurücknehmen 

noch umtauschen. Rücknahme oder Gutschrift sind nur in begründe-

ten Ausnahmefällen möglich und bedürfen unserer vorherigen schrift-

lichen Zustimmung. In diesem Fall erfolgt die Rücksendung fracht-und 

portofrei, wobei wir keine Haftung für die Versandgefahren über-

nehmen.  

2. Bei Retouren, die ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung 

erfolgt sind, übernehmen wir keinerlei Haftung. Wir sind berechtigt, 

entweder die Annahme solcher Retouren zu verweigern oder die 

Ware ersatzlos zu vernichten.  

3. Retouren werden nur im Rahmen der gültigen Retourenregelung 

abgewickelt.  

XIII. Schadenersatz  

Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haften 

wir bei Vorsatz und bei grober Fahrlässigkeit, sowie bei Verletzung von 

Leben, Körper, Gesundheit für jede Form der Fahrlässigkeit. Bei schuldhaf-

ter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir auch bei leichter 

Fahrlässigkeit, allerdings begrenzt auf den vertragstypischen, vernünf-

tigerweise vorhersehbaren Schaden. Unsere Haftung gegenüber Dritten 

nach dem Arzneimittelgesetz und dem Produkthaftungsgesetz bleibt un-

berührt.  

 

XIV. Eigentumsvorbehalt  

Bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen innerhalb der Ge-

schäftsverbindung sind die gelieferten Waren unser Eigentum. Der Kunde 

darf sie jedoch im regelmäßigen Geschäftsgang weiterveräußern. Außer-

gewöhnliche Verfügungen wie Verpfändungen und Sicherheitsübereignun-

gen sind unzulässig. Die aus Weiterveräußerungen gegen Dritte entste-

henden Forderungen tritt der Kunde schon jetzt zur Sicherheit aller unserer 

jeweils gegen ihn begründeten Forderungen an uns ab. Soweit der Kunde 

die abgetretenen Forderungen für uns einzieht, hat er die eingezogenen 

Beträge an uns abzuführen, sobald unsere Forderungen fällig sind. Pfän-

dungen oder sonstige Zugriffe Dritter auf unsere Waren oder Rechte sind 

uns unverzüglich anzuzeigen.  

 

XV. Warenzeichen  

Es ist unzulässig, anstelle unserer warenzeichenrechtlich geschützten 

Spezialpräparate Ersatzprodukte anzubieten oder zu liefern oder in Preis-

listen, Angeboten usw. unsere Warenzeichen mit dem Wort >Ersatz< in 

Verbindung zu bringen bzw. den Namen von Ersatzprodukten gegenüber-

zustellen. Es ist auch unzulässig, bei Verwendung unserer unter eingetra-

genem Warenzeichen vertriebenen Spezialpräparate (z. B. für Fabrikati-

onszwecke und dergleichen) unsere Warenzeichen ohne unsere ausdrück-

liche Genehmigung auf der Ware, dem Werbematerial usw. als Bestand-

teilangabe zu verwenden.  

 

XVI. Datenschutzhinweise  

Die von InterMune Deutschland GmbH gespeicherten Kundendaten des 

Waren- und Zahlungsverkehrs werden zum Zweck der Vertragsabwicklung 

intern verarbeitet und im Regelfall ausschließlich für die geschäftsbezogene 

Bonitätsermittlung an eine Kreditschutzorganisation, Banken, sowie Wirt-

schaftsauskunfteien übermittelt. Darüber hinaus wird Intermune Deutsch-

land GmbH die zur Verfügung stehenden Kundendaten ausschließlich im 

gesetzlich zulässigen Rahmen verarbeiten und nutzen.  

 

XVII. Erfüllungsort und Gerichtsstand  

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Berlin.  
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